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Berechnung Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Barbetrag 

 
 

 
1. Änderung des Regelsatzes Regelbedarfsstufe 1 

  
Der Regelsatz beträgt ab dem 01.01.2024 563, 00 €. 

 

2. Barbetrag zur persönlichen Verfügung 
 

Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben ab 
dem 01.01.2024 einen Anspruch auf 152, 01 € (täglich 5,07 €). 

 
3. Höchstaufwendungsersatz  

 
Derzeit Maßgebender RS Heimbewohner § 42 S.1 Nr.1   451, 00 € 

Durchschnittliche Warmmiete § 42 S.1 Nr.2       287, 00 € 
Notwendige Lebensunterhalt nach § 35 Abs. 2       205, 01 €    

(Barbetrag und Bekleidung) 
 

Gesamt ab 01.01.2024                943, 01 € 
 
 

4. Freibetrag bei Einkommenseinsatz 
 

Die Höhe des Freibetrages liegt ab dem 01.01.2024 bei maximal 281, 50 
€ (50% von 563, 00 €) 

 
 

5. Hilfe zum Lebensunterhalt bei Beurlaubung 
 

Der tägliche Satz für die Hilfe bei Beurlaubung beträgt ab dem 
01.01.2024 derzeit Regelbedarfsstufe 3 – Barbetrag : 30 Tage = 9, 97 € 

 


